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Erwartungsgemäß ging es
keineswegs um eine Prüfung,
sondern es galt, ein doppeltes
Jubiläum zu feiern: 100 Jahre
Frauenhilfe und 30 Jahre
Frauenkreis. Pastorin Moni-
ka Stallmann: „Wir feiern das
das ganze Jahr.“ Weitere Ver-
anstaltungen – unter ande-
rem eine ganz spezielle Mo-
denschau – folgen noch.

Das Thema „Sorgen“, be-
ziehungsweise das, worum
sich Menschen nicht sorgen
müssen, gehörte zum Gottes-
dienst, bei dem die beiden be-
währten Frauenkreise der
Kirchengemeinde Barkhau-
sen-Rabber im Mittelpunkt
standen. Sprichworte wie
„Man sorgt sich um ein Brot
und hat doch genug an einer
Schnitte“ oder eine szenische
Darstellung mit dem Sorgen-
chat, dem Antisorgenformu-
lar und all der Vorsorgemög-
lichkeiten, die es gibt, brach-
ten den Gottesdienstbesu-
cher das Thema nahe. Beein-
druckend (und mit Applaus
bedacht – wie mehrere Dar-
bietungen) die Auftritte der

Sorgen um Krankheit, Besitz,
Arbeitsplatz oder Umwelt.
Immer niedergedrückter
wurde eine Frau, bis Ein-
spruch kam: „Halt, seht ihr
denn nicht, dass ihr sie
lähmt?“ Einher ging damit
der Hinweis, dass Sorgen
nichts an den Verhältnissen
ändern. Niemand solle sich
von Problemen gefangen
nehmen lassen. Vielmehr gel-
te es, eigene, von Gott ge-
schenkte Gaben und Kräfte
sinnvoll einzusetzen. Pasto-
rin Stallmann anschließend:
„Natürlich haben wir Sorgen
und machen uns welche. Wir
müssen aber verhindern,
dass sie Nester bauen.“ Jeder
könne Gott anvertrauen, was
ihm Sorge bereite. Er habe
das Versprechen gegeben:
„Ich bin bei euch alle Tage.“

Dank galt dem Frauen-
team und den vielen helfen-
den Händen im Hintergrund,
die den Gottesdienst, den an-
schließenden Empfang und
das Miteinander mit Buffet
vorbereitet hatten. Die Pasto-
rin verwies auf ein gesticktes
Bild, dass im Gemeindehaus
hängt und die Zahl 1911 mit
der Frauenhilfe Barkhau-
sen/Rabber verbindet. „Da-
her wissen wir, dass wie 100
Jahre alt sind.“ Der Kreis sei
zwar im Laufe der Jahre klei-
ner geworden, aber es gebe
auch Nachwuchs, der sagt:
„Ich möchte hier mittun.“

Vom Gottesdienst ging es
nahtlos zum Empfang über.
Monika Stallmann brachte es

auf den Punkt: „Wir freuen
uns, dass wir so wichtig sind,
dass Sie alle hierher gekom-
men sind.“ Das wiederum be-
zog sich ebenso auf Vertreter
des Frauenwerkes, des Kir-
chenkreises, der Nachbarn
der Selbständigen evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde (SELK) Rabber, die
Gleichstellungsbeauftragte
Ann Bruns, die vier Ortsvor-
steher und Ortsbürgermeis-
ter der Ortschaften, die zur
Kirchengemeinde gehören
und auf das Ehepaar Renzel-
berg aus Lemförde.

Den Frauenkreis gibt es
zwar bereits seit 30 Jahren,
seinen heutigen Namen be-
kam er aber erst vor rund 20
Jahren. Die Bezeichnung
„Kreis jüngerer Frauen“ fan-
den die Mitglieder nicht
mehr zeitgerecht. Kopf des
Frauenkreisteams war und
ist Luise Schröder, der das
Gedächtnis eines Elefanten
bescheinigt wurde. Das ist
praktisch, wenn es darum
geht, Ereignisse zuzuordnen
oder sich an Begebenheiten
zu erinnern. Als Zeichen des
Dankes für jahrzehntelangen

Einsatz gab es Blumen und
ein Präsent. Weiterer Dank
galt Irmtraud Hamker, Lise-
lore Dürrbaum, Erika Albers
und Anneliese Lange. Erin-
nert wurde zudem an Marion
Reinecke.

Rita Steinbreder vom
Frauenwerk im Sprengel Os-
nabrück verwies darauf, dass
die Frauenhilfe Barkhau-
sen/Rabber neben der in
Arenshorst mit die älteste im
Osnabrücker Land ist. Der
Name sei Programm gewe-
sen. Es beeindrucke, mit wel-
chem Engagement Frauen

damals der Not begegnet sei-
en. Der Dienst für andere ha-
be immer eine große Rolle ge-
spielt, wenngleich heute
mehr die Gemeinschaft im
Mittelpunkt stehe.

„Heute würde man das,
was Frauenhilfe und Frauen-
kreis leisten, als soziales
Netzwerk bezeichnen“, lobte
Ursula Möhr-Loos, die 2.
stellvertretende Bürgermeis-
terin Bad Essens.

Pastorin Elfriede Siemens
aus Bad Essen gratulierte na-
mens des Kirchenkreises zu
den Jubiläen. Sie betonte:

„Die Kreise sind nicht ganz
leicht am Leben zu erhalten.“

Fritz-Wilhelm Renzelberg,
der lange Jahre in Rabber
Pastor gewesen war, erinner-
te an den ersten Besuch bei
der Frauenhilfe im Februar
1974. Er musste damals tat-
sächlich um Hilfe rufen, als
heißer Kaffee auf sein rechtes
Bein floss. Und selbstver-
ständlich habe er die Hilfe er-
halten. Er fügte hinzu: „Mei-
ne Frau und ich erinnern uns
gern an die Zeit in Rabber,
die Zeit in Frauenhilfe und
Frauenkreis.“

Vor 100 Jahren hieß es nur nicht soziales Netzwerk
kem RABBER. „Aufnahme-
prüfung klar bestanden“,
schmunzelte Chorleiterin
Liselotte Wübbeler im Got-
tesdienst in der Marienkir-
che Rabber, nachdem die
Gemeinde zusammen mit
dem Chor den Kanon „Wo
zwei oder drei im meinem
Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen“
gesungen hatte.

Frauenhilfe und Frauenkreis Barkhausen/Rabber feierten Jubiläum – Gottesdienst und Empfang

Besonderer Dank galt im Gottesdienst Luise Schröder (vorn links), dem Kopf des Frauenkreisteams Barkhausen/Rabber. Foto: Karin Kemper
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Tausende von Kapital-
anlegern haben sich in
der Vergangenheit von
cleveren Beratern oder
wortgewandten Bank-
mitarbeitern schlechte
Kapitalanlagen verkau-
fen lassen.

Gerade bei geschlosse-
nen Fonds, wie Medien-
und Lebensversiche-
rungsfonds, aber auch
Immobilien-, Windkraft-,
Flugzeug-, und Schiffs-
fonds, ist das Geld mög-
licherweise bereits verlo-
ren, ohne dass der Anle-
ger dieses überhaupt
schon bemerkt hat.
Fondsanleger und Käufer
von Immobilien sollten
umgehend durch einen
Fachanwalt für Bank-
und Kapitalmarktrecht
prüfen lassen, ob ihre In-
vestition hält, was ihnen

versprochen wurde. Ge-
schädigten droht nämlich
die Verjährung aller Scha-
densersatzansprüche zum
31. Dezember 2011. Dies
betrifft nach aktuellem
Stand alle Ansprüche, die
bis einschließlich 2001 ent-
standen sind.

Der Grund: Mit der Schuld-
rechtsreform, die zum 01.
Januar 2002 in Kraft trat,
änderte sich die regelmäßi-
ge Verjährungsfrist: Die
Frist wurde von 30 Jahren
auf 3 Jahre herabgesetzt -
von dem Zeitpunkt an, zu
dem der Gläubiger von den
den Anspruch begründen-
den Umständen Kenntnis
erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen
müsste. Häufig beriefen
sich Banken, Berater und
Vermittler vergeblich auf
die Verjährung, da sie die

Kenntnis der Anleger nicht
nachweisen konnten.

Aber: Parallel zu dieser
kenntnisabhängigen drei-
jährigen Verjährung läuft
die kenntnisunabhängige,
absolute Verjährung von
zehn Jahren. Nun droht da-
her allen, deren Ansprüche
vor 2002 entstanden sind
zum 31. Dezember 2011
die kenntnisunabhängige
absolute Verjährung des
BGB. Anleger sollten sich
also beeilen.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind alle Fälle, in
denen sich die Verjährung
nach dem BGB richtet. Wer
also in einen problemati-
schen Fonds investiert oder
eine Schrottimmobilie als
Kapitalanlage erworben hat
und nun seinen Berater

oder die Bank haftbar
machen möchte, für
den gilt die absolute

Verjährung. Viele Anleger
haben (noch) gute Chan-
cen, ihr Geld zurückzuho-
len. Mit aktuellem Be-
schluss aus März dieses Jah-
res stellte der Bundesge-
richtshof (BGH) beispiels-
weise äußerst anleger-

freundlich klar, dass eine
Bank ihre Kunden unge-
fragt informieren muss, ob
und welche Vergütung sie
für den Vertrieb eines
Fonds erhält. Eine solche
Vergütung ist - auch wenn
die Kunden dies nicht wis-
sen - üblich. Anders als der
BGH es verlangt, ist dies
auch aus den Prospekten
der Beteiligungen regelmä-
ßig nicht erkennbar. Den
Käufern von Immobilien
bietet der BGH inzwischen
eine Formel zur Beurtei-
lung, ob die eigene Kapital-
anlage überteuert erwor-
ben wurde: Soweit der
Kaufpreis der Immobi-
lie deutlich über dem
14-fachen der Jahres-
nettomiete liegt,
kommt eine sittenwid-
rige Überteuerung in
Betracht. Damit be-
steht die berechtigte
Hoffnung, den Kauf
rückwickeln zu kön-
nen. Ansprüche kön-

nen auch gegenüber der fi-
nanzierenden Bank beste-
hen, wenn ein „institutio-
nalisiertes Zusammenwir-
ken“ zwischen dem Geldin-
stitut und dem Verkäufer
oder Berater vorliegt, zum
Beispiel der Berater also
dem Kreditinstitut die Fi-
nanzierung von vielen Er-
werbern in dem gleichen
Objekt vermittelt hat. Aber
auch die Verwendung der
Formulare des Kreditinsti-
tuts durch den Vermittler
deutet auf ein Zusammen-
wirken hin. Die Geschädig-
ten sollten sich an einen

Fachanwalt wenden, da
die Materie sehr komplex
ist. Fachanwälte können
im Einzelfall abschätzen,
ob Aussicht auf Erfolg
besteht. Die Auswirkun-
gen des „Superverjäh-
rungsjahres“ sind aber
bereits spürbar. Im vier-
ten Quartal kann es pas-
sieren, dass die Kapazitä-
ten spezialisierter Kanz-
leien nicht mehr ausrei-
chen, um Fälle über-
haupt noch anzuneh-
men, da nicht genügend
Zeit zur sachgerechten
Bearbeitung bleibt.

Schrottimmobilien und Fonds: Viele Ansprüche verjähren 2011
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